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zum Nationalrat Regensburger und Genossen, 
betr. sozialistische Personalpolit.ik 
(NI'. 1159/ J). 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

. Die ,:von den Herren Abgeordneten zum Nationalrat Regensburger und 

Genossen an mich gestellte Anfrage NI'. 1159/J-NR/1973 vom 20. März 

1973, betreffend sozialistische Personalpolitik, beantworte ich wie 

folgt: 

Zur Frage 1: 

Die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit im Bundesministerium 

für Inneres vertrat die Auffassung, daß Gendarm Konrad FÖGER als 

e'rster unter den Bewerbern um die Versetzung zur Erhebungsabteilung 

des Landesgendarmeriekommandos für Tirol bittlich wurde. Das dies­

bezügliche Ersuchen erfolgte am 10. November 1970. 

Nach der Ausschreibung des LGK für Tirol waren Bewerbungen bis 

zum 20. Dezember 1970 dem Landesgendarmeriekommando. vorzulegen. 

Das Versetzungsgesuch des Gendarmen Konrad FÖGER wurde aus bis­

her nicht aufgeklärten GrÜnden dem Fachausschuß der Personalvertre­

tung nicht vorgelegt. ' Am 9. März 1971 .zog Gendarm Konrad FÖGER 

sein Versetzungsgesuch zurück, nachdem ihm der zuständige Posten­

ko~mandant das Für und Wider e,iner Versetzung zur Erhebungsabtei­

lung des LGK auseinandergesetzt und ihn um Itreifliche Überlegung
ll 

seines Entschlusses ersucht hatte. Der Postenkommandant wies ins­

besondere darauf hin, daß im Hinblick auf die prekären Standesverhält­

nisse des Gendarmeriepostens Schwaz der Abgang des Gendarmen 

Konrad FÖGER von einer gleichwertigen Ersatzstellung abhängig ge­

macht werden müsse. Welche Wirkung eine solche "Ermahnung" bei 

einem jungen, ambitionierten Gendarmeriebeamten auslöst, bedarf 

keiner weiteren Erörterung. 

b.w. 
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c Am 25. März 1971 une anfangs April 1971 befaßte sodann das LGK 

für Tiro1 den Fachauf:schuß mit den inzwischen von anderen Bewer­

bern vorgelegten Ve',:-setzungsersuchen. Wäre zu diesem Zeitpunkt 

das Ersuchen des Gendarmen Konrad FÖGER vorgelegen, so wäre 

er an die erste Ster,e zu reihen, gewesen. 

Zum neuerlichen Versetzungsersuchen vom 20. Mai 1972 führte das 

LGK für Tirol u. a. aus, daß Gendarm Konrad FÖGER seit ca. einem 

Jahr bei dem Gendarmerieposten Schwaz ausschließlich im Kriminal­

dienst tätig gewesen sei und anerkennenswerte Erfolge erzielt habe. 

Er sei ein talentierter und sehr gut verwendbarer Exekutivbeamter. 

Ferner wurde in diesem Zusammenhang vom LGK gemeldet, daß 

die Erhebungsabteilung dringend mit jungen Kräften ergänzt werden 

müsse. 

Gendarm Konrad FÖGER war auf Grund seines Alters und der sehr 

erfolgreichen Tätigkeit und Erfahrung auf kriminalpolizeilichem 

Gebiet für die Erhebungsabteilung beim Landesgendarmeriekommando 

geradezu prädestiniert. 

Zur Frage 2: 

Aus der Beantwortung zur Frage 1 ergibt sich; daß das Bundesmini­

sterium für Inneres nach objektiven Gesichtspunkten vorgegangen ist. 

Diese Vorgangsweise wird auch in Hinkunft eingehalten werden. 

10~ April 1973 
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